
M470    Ernährungs Umschau | 8/2021

Die Gemeinschaftsverpflegung (GV) in Deutschland entwickelte sich in den vergangenen 
Jahrzehnten zu einem stetig wachsenden und dynamischen Teilbereich der Außer-Haus-
Verpflegung. Demografische Entwicklungen und gesellschaftlicher Wandel zählen zu den 
Triebfedern, das Angebot in GV-Einrichtungen auszuweiten und die vielschichtigen Anforde-
rungen der unterschiedlichen Zielgruppen im Angebot zu berücksichtigen. Durch ihre hohe 
Relevanz für die Bevölkerung, ihre Komplexität und ihre Heterogenität steht die GV vor steti-
gen Herausforderungen.
Der vorliegende Artikel beschreibt Grundlagen und den Stellenwert der verschiedenen GV-Seg-
mente. Systematische Ansätze in Bezug auf Zielgruppen, Bewirtschaftung, Speisenproduktion 
und Verpflegungsumfang werden beschrieben. Abschließend geht der Beitrag auf relevante 
Professionen und Schnittstellen ein und zeigt Definitions- und Forschungsbedarf auf.
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Stellenwert der Gemeinschaftsverpflegung

Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung (GV) übernehmen 
einen bedeutenden Anteil der Verpflegung der Bevölkerung in 
Deutschland [1]. Schätzungen zufolge nehmen täglich mehr als 
16 Mio. Tischgäste Mahlzeiten in der GV ein. Der hohe Stellen-
wert der GV basiert auf demografischen Entwicklungen und ge-
sellschaftlichem Wandel und den daraus resultierenden individu-
ellen und politischen Entscheidungen. Bis zum Auftreten der Co-
rona-Pandemie haben u. a. folgende Faktoren zu einer Zunahme 
der außer Haus eingenommenen Mahlzeiten geführt:

• die steigende Zahl an Singlehaushalten 
• ein höherer Anteil berufstätiger Frauen
• �die Auflösung klassischer Mahlzeitenstruk-

turen
• �der Trend hin zur Individualisierung der  

Ernährungsgewohnheiten
• die zunehmende Mobilität und damit 
• �größere Entfernung des Arbeitsplatzes vom 

Wohnort 
• �die Zunahme von Ganztagsbetreuungs

angeboten.
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Während sich die GV lange Zeit im Wesentli-
chen auf die Sättigung und Deckung des Be-
darfs an Energie und Nährstoffen bestimmter 
Zielgruppen beschränkte, haben sich die Art 
der Angebote und das Nachfrageverhalten seit 
Jahrzehnten stetig verändert. GV erreicht alle 
Bevölkerungsschichten und nimmt Einfluss 
auf das Verhalten. Essen und Trinken verei-
nen bei der Speisenauswahl auch ethische, re-
ligiöse und kulturelle Grundsätze. In diesem 
Zusammenhang wachsen die Anforderungen 
unter anderem durch differenziertere Ernäh-
rungsformen. 

Auch aufgrund steigender Kosten 
der Gesundheitsversorgungssys-
teme sollen die Grundlagen einer 
gesundheitsfördernden Ernährung 
in kulinarisch anspruchsvollen Spei-
seplänen zusammengeführt werden 
und dabei den Genuss und den Mehr-
wert in den Mittelpunkt stellen. 

GV bietet Zeit und Raum für Kommunika-
tion, Interaktion und Erholung. GV ermög-
licht soziale Teilhabe und leistet damit einen 
Beitrag zur Chancengleichheit. Dem gegen-
über besteht in vielen Bereichen der GV durch 
steigende Preise für Lebensmittel, Energie und 
Personal ein hoher Kostendruck.

Globale Herausforderungen wie der Klimawan-
del und damit verbundenes ressourcenbewuss-
tes Handeln machen die GV zu einem zentra-
len Aktionsfeld der Nachhaltigkeit [2]. 

Struktur der Gemeinschaftsverpflegung

Grundlegende Begriffe
Die GV ist neben der Individualverpflegung und sonstigen Lebens-
mittel-Dienstleistungen eine weitere Form der Außer-Haus-Ver-
pflegung (AHV). Die Konsumausgaben in der AHV beliefen sich im 
Jahr 2019 auf 82,8 Mrd. € [3]. 
Individualverpflegung und GV unterscheiden sich durch die Ar-
beitsweise, das Angebot und die Gästestruktur [4]. Die Einrichtun-
gen der GV stellen Mahlzeiten und damit verbundene Dienstleistun-
gen für definierte Personengruppen in besonderen Lebenssituationen 
bereit [5]. Ziel der GV ist es, eine zielgruppengerechte sowie kosten-
deckende Verpflegung anzubieten. Dabei bezieht sich der Teilbegriff 
„Verpflegung“ primär auf die Bereitstellung von Speisen, Getränken 
und damit verbundene Dienstleistungen. „Versorgung“ hingegen 
beinhaltet Verpflegung als wesentlichen Bestandteil, ergänzt durch 
weitere Bereiche der Hauswirtschaft oder der Pflege.
Aufgrund der zunehmenden Orientierung an den individuellen 
Bedürfnissen von VerpflegungsteilnehmerInnen (VT) hat sich 
der Begriff Gemeinschaftsgastronomie in bestimmten Lebenswel-
ten etabliert. Der Begriff GV bezieht in diesem Artikel den Begriff 
Gemeinschaftsgastronomie mit ein. Unter Verpflegungsteilneh-
merInnen werden hier alle Personengruppen zusammengefasst, 
die Verpflegung in Anspruch nehmen.

AUSSER-HAUS-VERPFLEGUNG

GEMEINSCHAFTSVERPFLEGUNG INDIVIDUALVERPFLEGUNG
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Abb. 1: �Segmente und Lebenswelten in der Außer-Haus-Verpflegung (eigene Darstellung)
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Segmente und Lebenswelten der GV
Die GV wird in der Fachliteratur in aller Regel in die Bereiche 
Education, Business und Care unterteilt [6], die nachfolgend als 
GV-Segmente beschrieben werden. Neben den drei genannten wird 
als weiteres Segment Welfare aufgrund seiner eigenen Charakte-
ristik ergänzt [7]. Die systematische Zuordnung der Lebenswelten 
zu den Segmenten basiert auf den primären institutionellen Zielen. 
• �Education: schulische und akademische Bildung in Schulen und 

Hochschulen, Erziehung und Fürsorge in Kitas
• �Business: betriebliche Aus-/Weiterbildung und Erwerbstätigkeit 

in Firmen, Behörden und Institutionen sowie Tagungshäusern
• �Care: medizinische Akutversorgung, Vorsorge und Rehabilita-

tion in Krankenhäusern und Kliniken
• �Welfare: Pflege und Fürsorge in stationären Einrichtungen der 

Alten-, Behinderten-, Kinder- und Jugendhilfe sowie in sonsti-
gen Heimen, Erst- und Übergangseinrichtungen und im Privat-
haushalt durch Mahlzeitendienste mit Essen auf Rädern.

Justizvollzugsanstalten und Jugendherbergen können keinem der 
vier Segmente systematisch zugeordnet werden ( Abbildung 1).

Stellenwert der GV-Segmente

Der Stellenwert und die Strukturdaten zu den einzelnen GV-Seg-
menten werden je nach Datenverfügbarkeit nachstehend in un-
terschiedlicher Tiefe und Aktualität ausgeführt. So sind z. B. im 
Segment Business Zahlen zu den bundesweit existenten betriebs-
gastronomischen Einrichtungen oder den dort verpflegten Mitar-
beiterInnen und Auszubildenden nicht verfügbar. Dies ist unter 
anderem darauf zurückzuführen, dass Betriebsrestaurants, die in 
Eigenregie bewirtschaftet werden, in der amtlichen Statistik nicht 
explizit ausgewiesen werden.

Education
Kitas und Schulen
Die Betreuung von Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen in In-
stitutionen und damit einhergehend die Verpflegung in Kitas und 
(Ganztags-)Schulen ist seit dem 20. Jahrhundert eng mit der Ent-
wicklung der Industrialisierung und ihren Auswirkungen auf den 
Arbeits- und Familienalltag sowie mit politischen Entscheidungen 
verknüpft [8, 9]. Im Jahr 2020 gab es 57 594 Kitas in Deutsch-
land. Nahezu jede Kita bietet eine warme Mittagsmahlzeit an. Die-
ses Angebot nutzen bundesweit 2,8 Millionen Kinder [10]. Dabei 
ist die Nutzung des Angebotes regional sehr unterschiedlich, in 
den ostdeutschen Bundesländern höher als in den westdeutschen 
[11]. Mit dem gesetzlich verankerten Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz für unter Dreijährige ab 2013 verdreifachte sich 
in dieser vulnerablen Altersgruppe der Anteil derjenigen, die täg-
lich in der Einrichtung eine Mittagsmahlzeit essen, auf 584 346 
im Jahr 2020 [10, 12]. 
Teilnahmequoten in der Schulverpflegung von annähernd 50 % in 
den 1960er bis hin zu 86 % in den 1980er Jahren bestätigen den 
hohen Stellenwert in der ehemaligen DDR [13]. 
Im Westen wurde mit Einführung der Ganztagsschule Ende der 
1960er Jahre die Bereitstellung einer Mittagsmahlzeit an Tagen 
mit Ganztagsunterricht gesetzlich verankert [14]. Hintergrund 

war die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
für Eltern. Der flächendeckende Auf- und Aus-
bau der Ganztagsschulen inklusive Angebot 
einer Mittagsmahlzeit begann erst nach 2003 
u. a. durch das Investitionsprogramm des 
Bundes „Zukunft, Bildung und Betreuung“ 
(IZBB) [15]. Im Jahr 2019 existierten 18 948 
Verwaltungseinheiten mit Ganztagsbetrieb in 
Deutschland, wovon 10 771 Grundschulen 
sind [16]. Durchschnittlich 56 % der Grund-
schülerInnen und 32 % der SchülerInnen in 
weiterführenden Schulen nehmen an der 
Schulverpflegung teil [17]. Die Schulverpfle-
gung in Deutschland wird teil- oder vollsub-
ventioniert [18]. Charakteristisch ist die föde-
rale Bildungs- und Kultushoheit. Die Verant-
wortung für die Verpflegung liegt somit bei 
Ländern, Kommunen und Gemeinden sowie 
weiteren Trägern [19].

Hochschulen
Aufgrund der rund 30 Jahre zurückliegenden 
Bologna-Reform, den damit verbundenen ge-
änderten Studienzeiten sowie den sinkenden 
öffentlichen Subventionen orientiert sich das 
Verpflegungsangebot in Hochschulmensen 
heute sehr stark an der Nachfrage der Stu-
dierenden [20]. Die bundesweite Verpflegung 
von Studierenden ist aktuell über 57 Studen-
ten- und Studierendenwerke (STW) organi-
siert. Diese sind in aller Regel rechtlich selb-
ständige Anstalten des öffentlichen Rechts und 
agieren unabhängig von den Hochschulen. 
Die STW stellen Studierenden, Mitarbeitenden 
der Hochschulen und deren Gästen 236 598 
Tischplätze in Mensen, Cafeterien, Restau-
rants, Bistros und Kaffeebars zur Verfügung. 
80 % der 2,5 Mio. Studierenden nutzen die 
Mensa ihres Studentenwerks, im Durchschnitt 
dreimal in der Woche. Im Jahr 2019 erzielte 
die Hochschulgastronomie in Deutschland 
446 554 309 € an Umsatz. Das Mittagessen 
ist mit 59 % aller zubereiteten Essen weiterhin 
die wichtigste Mahlzeit [20, 21].

Business
Im GV-Segment Business werden privatwirt-
schaftliche, teilprivatisierte Unternehmen 
(Firmen), öffentliche Einrichtungen (Behör-
den und Institutionen) und die Bundeswehr 
(Truppenverpflegung) zusammengefasst. Die 
Verpflegung am Arbeitsplatz hat aufgrund 
der Entfernung zum Wohnort, der Struktur 
der Privathaushalte verbunden mit der zu-
nehmenden Erwerbstätigkeit von Frauen an 
Bedeutung gewonnen [22]. In der ehemaligen 
DDR stiegen die Beteiligungsquoten vor allem 
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in den Jahren 1964–1988. Die Verpflegung 
am Arbeitsplatz hatte zum Ziel, Erwerbstä-
tige von der häuslichen Nahrungszubereitung 
zu entlasten [23]. Im Hinblick auf die Gewin-
nung von Fachkräften in Unternehmen und 
der betrieblichen Gesundheitsförderung hat die 
Betriebsverpflegung an Bedeutung zugenom-
men. 
Neben der ursprünglichen Bereitstellung von 
ausschließlich warmen Mahlzeiten können 
die Dienstleistungen heutzutage alle Haupt-
mahlzeiten eines Tages, Zwischenverpflegung, 
Konferenz-Catering oder auch die Verpflegung 
über Automaten enthalten [24]. In einigen Be-
trieben an sieben Tagen und rund um die Uhr. 
Die Bundeswehr ist mit rund 260 000 Soldat
Innen und Bediensteten ein nachgeordneter 
Bereich des Bundesministeriums für Vertei-
digung [25]. Das Verpflegungsamt als ei-
genständiger Bereich der Bundeswehr ist mit 
rund 3 000 Beschäftigten alleiniger Betreiber 
aller 244 bundesweiten Truppenküchen [26]. 
Neben der stationären Truppenverpflegung 
zählen auch die Verpflegung über Feldküchen 
sowie die weltweite Verpflegung der Deut-
schen Armee mit Frisch-, Kühl- und Tiefkühl-
produkten dazu [27].

Care
Das GV-Segment Care beinhaltet die Verpfle-
gung in Krankenhäusern sowie in Vorsorge- 
und Rehabilitationskliniken. Sie übernehmen 
die gesundheitliche Versorgung im Rahmen 
der Akutversorgung (stationäre Versorgung 
im Krankenhaus) und der Rehabilitation. 
Im Jahr 2019 gab es in Deutschland 1 914 
Krankenhäuser mit 494 326 Betten, die zu 
77,2 % ausgelastet waren. Die durchschnittli-
che Verweildauer der PatientInnen betrug 7,2 
Tage [28]. 1 112 vollstationäre Einrichtungen 
im Vorsorge- und Rehabereich verpflegten im 
Jahr 2019 ca. 1,99 Mio. PatientInnen ganz-
tägig über einen durchschnittlichen Zeitraum 
von 25,4 Tagen [29]. Neben der medizinischen 
Akutversorgung werden in Krankenhäusern 
und Rehakliniken auch ambulante Leistungen 
angeboten, zu deren Umfang keine belastba-
ren Daten vorliegen. Die Verpflegungsange-
bote richten sich an PatientInnen und darüber 
hinaus auch an Mitarbeitende und Gäste.

Welfare
Den größten Anteil am GV-Segment Welfare 
haben voll- und teilstationäre Einrichtungen 
für SeniorInnen und Menschen mit Behinde-
rungen [7]. Ebenso werden Heime für Kinder 
und Jugendliche diesem Segment zugeordnet. 

In vielen Erstaufnahme- und Übergangseinrichtungen für Ge-
flüchtete gibt es keine oder nur eingeschränkte Möglichkeiten der 
Selbstverpflegung, sodass die Verpflegung durch eine Großküche 
sichergestellt werden muss [30]. Einen Sonderstatus hat die Ver-
pflegung von Menschen mit Unterstützungsbedarf, die im Privat-
haushalt leben und durch Mahlzeitendienste regelmäßig mit Essen 
auf Rädern beliefert werden.
Rund 4,13 Millionen Menschen waren im Jahr 2019 in Deutsch-
land pflegebedürftig. Die Zahl hat sich aufgrund der demogra-
fischen Veränderungen, einer stetig besser werdenden medizini-
schen Versorgung und der Einführung von Pflegegraden seit der 
Jahrtausendwende mehr als verdoppelt. 818 000 Pflegebedürftige 
wurden in 15 380 Pflegeeinrichtungen versorgt. Damit hat sich 
die Zahl stationärer Einrichtungen in den letzten 20 Jahren um 

rund 60 % erhöht. Der Großteil der Pflegebedürftigen ist älter als 
65 Jahre, aber auch jüngere Menschen mit Beeinträchtigungen 
werden teil- oder vollstationär betreut und in den Einrichtungen 
verpflegt [31].

Weitere Lebenswelten
In Deutschland befanden sich im Jahr 2020 46 054 Gefangene in 
179 Einrichtungen in der Obhut des Staates [32]. Lange Zeit stellten 
karge Mahlzeiten einen „Teil der Bestrafung selbst“ in Justizvoll-
zugsanstalten dar. Im Jahr 2009 wurde mit der „Geschäftsanwei-
sung für die Wirtschaftsverwaltung“ ein Paradigmenwechsel in der 
Gefangenenverpflegung vollzogen: So bestimmen nicht mehr die im 
Nahrungsmittelverzeichnis definierten Mengen von Lebensmitteln 
und Zutaten die Zusammensetzung der Speisen, sondern es wer-
den die D-A-CH-Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr zugrunde 
gelegt [33]. Den Inhaftierten werden im Rahmen einer Vollverpfle-
gung alle Mahlzeiten angeboten, die eine bedarfsgerechte Ernäh-
rung sicherstellen sollen und kulturelle sowie religiöse Grundsätze 
ebenso wie amtsärztlich angeordnete Sonderkostformen berücksich-
tigen. Länderspezifische Verpflegungsordnungen regeln die jeweilige 
Zusammenstellung des Verpflegungsangebots. 

In den 14 Landesverbänden des Deutschen Jugendherbergswerks 
wurden 2019 in den 441 Jugendherbergen rund 9,76 Mio. Über-
nachtungen gezählt, eine Steigerung von 6 % im Vergleich zum 
Vorjahr. Die Anzahl der Jugendherbergen in Deutschland ist seit 
dem Jahr 1991 (643 Einrichtungen mit 10 403 000 Übernach-
tungen) gesunken, die Anzahl der verfügbaren Betten mit rund 
63 900 auf den bisher niedrigsten Wert gefallen.1 Mehr als ein 

1 �Anm. d. Red.: Neben den Betrieben der Individualverpflegung sind Jugendherbergen 
von den Corona-Lockdowns wirtschaftlich besonders betroffen, aktuelle Zahlen zu 
Schließungen liegen derzeit noch nicht vor.

Verpflegungskonzept – Definition nach [35]
Als Verpflegungskonzept bezeichnet man die Verschriftlichung von 
Kriterien für die Verpflegung. Es stellt dar, wer, wann, wo, wie und 
womit zu verpflegen ist. Ein Verpflegungskonzept ist in der Regel in-
dividuell auf die Einrichtung/den Betrieb ausgerichtet. Es beschreibt 
dessen Selbstverständnis in Hinblick auf Essen und Trinken. 
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die D-A-CH-Referenzwerte für die Nährstoff-
zufuhr [37] beziehungsweise die daraus abge-
leiteten Referenzwerte für die GV [38] die Be-
darfsorientierung zum Ausdruck. Ein ernäh-
rungsphysiologisch ausgewogenes Angebot 
wird jedoch nur akzeptiert, wenn es Vorlieben 
und Abneigungen, religiöse und kulturelle 
Aspekte berücksichtigt. Ohne die Berücksich-
tigung von Bedürfnissen kann ein Bedarf auf-
grund von mangelnder Akzeptanz oder Ableh-
nung des Angebots nicht gedeckt werden. 
In der Literatur werden Bedarf und Bedürf-
nisse im Kontext der GV nicht hinreichend 
thematisiert. Die unterschiedlichen Ausfüh-
rungen und die teilweise isolierte Betrach-
tung der Begriffe sollten diskutiert werden, 
um eine einheitliche Basis für die GV zu 
schaffen.
Neben den VT stellen weitere Personengrup-
pen Forderungen an ein zielgruppenorientier-
tes Verpflegungsangebot. Zu diesen sogenann-
ten Anspruchsgruppen zählen beispielsweise 
Eltern, pflegende Angehörige und Heimbeiräte, 
Personalräte und Verantwortliche für das be-
triebliche Gesundheitsmanagement (  Ab-
schnitt „Prozesse, Professionen und Manage-
mentbereiche“).

Verpflegungsumfang
Der Verpflegungsumfang wird anhand de An-
zahl angebotener Mahlzeiten pro Tag in Voll- 
und Teilverpflegung unterschieden. Die An-
zahl der Mahlzeiten und deren tageszeitliche 
Strukturierung variieren je nach Lebenswelt 
( Tabelle 1).
Abhängig von den individuellen Bedürfnissen 
werden zwischen zwei (z. B. Schule) und sieben 
Mahlzeiten (z. B. in Pflegeheimen) pro Tag an-
geboten. Die Hauptmahlzeiten Frühstück, Mit-
tagessen, Abendessen werden teilweise durch 
Zwischenmahlzeiten am Vor- und Nachmittag 
oder auch durch Spät- und Nachtmahlzeiten er-
gänzt [39, 40].

Im Rahmen einer Vollverpflegung 
werden alle Mahlzeiten zur De-
ckung des täglichen Energie- und 
Nährstoffbedarfs angeboten 
(z. B. Krankenhaus, Heime). 

Die Teilverpflegung beinhaltet grund-
sätzlich eine Hauptmahlzeit. Dies ist 
in der Regel die Mittagsmahlzeit, die 
durch Zwischenverpflegungsangebote 
ergänzt wird. So wird beispielsweise in 
allen Kitas mit einem Ganztagsangebot 
ein Mittagessen,  

Viertel der Jugendherbergen legt bei der Verpflegung ihrer Gäste 
Wert auf fleischreduzierte oder fleischlose Kost an mehreren Tagen 
in der Woche, 135 Jugendherbergen sind biozertifiziert [34].  

Gestaltung der Verpflegung

Die Gestaltung des Verpflegungsangebots hängt von unterschied-
lichen Faktoren ab. Allem voran steht die Kenntnis über die je-
weilige Zielgruppe. Der Verpflegungsumfang (Teil- oder Vollver-
pflegung), die Inanspruchnahme durch die VT und das Präven-
tionspotenzial bilden konkrete Anhaltspunkte zur Planung und 
Ausgestaltung des Angebots. 

Zielgruppenorientierung
Soziodemografische Merkmale wie Alter, Geschlecht, Bildung, 
Familienstand, Einkommen, ethnische, kulturelle und religiöse 
Prägungen, Ernährungsformen aber auch physische und psychi-
sche Einschränkungen oder Erkrankungen zählen zu den Kriterien 
eines zielgruppenorientierten Angebots [36]. Dabei sind Bedarf 
und Bedürfnisse der VT in Einklang zu bringen.
Bedarf und Bedürfnisse stehen in Abhängigkeit zueinander und 
lassen sich nicht voneinander trennen. So bringen beispielsweise 

Tab. 1: �Verpflegungsumfang in den einzelnen Lebenswelten der GV  
Angaben in Klammern: je nach Konzept/in Sonderfällen

GV-Segmente und Lebenswelten Teilverpflegung Vollverpflegung

Education

Kitas X (X)

Schulen/Horte X

Internate X

Hochschulen X

Business

Firmen + öffentliche Einrichtungen X

Tagungshäuser X X

Bundeswehr (Truppenverpfle-
gung)

X

Care

Krankenhäuser X

Rehakliniken X

Welfare

vollstationäre Einrichtungen X

Teilstationäre Einrichtungen X

Kinder- und Jugendheime X

Erstaufnahme/Übergangsein-
richtungen

(X) X

Essen auf Rädern X

Weitere

Jugendherbergen X X

Justizvollzugsanstalten X
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in 46 % der Kitas ein Frühstück ange-
boten. Zusätzliche Zwischenmahlzei-
ten am Vor- bzw. Nachmittag bieten 
28 % bzw. 56 % der Kitas an [40].

Kitas weiten ihre Betreuungszeiten teilweise 
aus und ermöglichen inzwischen auch eine 
Vollverpflegung. 
In der Betriebs- und der Studierendenver-
pflegung ist eine Auflösung der klassischen 
Mahlzeitenstruktur zu beobachten. Die Mit-
tagsmahlzeit verliert an Bedeutung und die 
Zwischenverpflegungsangebote, Snacking und 
To-Go-Angebote gewinnen zunehmend [41]. In 
Jugendherbergen und Tagungshäusern können 
Veranstalter oder Gäste den Umfang der Mahl-
zeiten vertraglich gestalten, sodass eine Teil- 
und eine Vollverpflegung möglich ist.

Inanspruchnahme 

Die Teilnahme an der Gemeinschaftsverpfle-
gung ist grundsätzlich freiwillig. Die in der Li-
teratur teilweise praktizierte auf Freiwilligkeit 
basierende Einteilung in captive- und non-cap-
tive-consumers (also „ungebundene“ bzw. „ge-

bundene“ AbnehmerInnen) erscheint wenig zutreffend, da VT oft 
Möglichkeiten haben, sich anderweitig zu verpflegen. Jedoch un-
terscheiden sich die Einrichtungen in den Segmenten und Lebens-
welten hinsichtlich der vertraglichen Regelungen (insbesondere zur 
Abrechnung) zwischen den VT und dem Betreiber oder zwischen 
dem Betreiber und dem Träger. 
In der Kita oder Schule kann die Einnahme des Mittagessens vertrag-
lich geregelt und durch die Bezahlung der Eltern verpflichtend sein. 
Die Speisen werden von den VT mit unterschiedlichem zeitlichen 
Vorlauf bestellt und dann für die VT vorgehalten. Eine spontane 
Teilnahme oder Abmeldung ist häufig nicht oder nur in sehr ge-
ringem Umfang möglich. Das Angebot der Mahlzeiten im Rahmen 
einer Vollverpflegung (z. B. Krankenhaus, Heime, Justizvollzugsan-
stalten) ist obligatorisch und wird für alle VT vorgehalten. In unter-
schiedlichem Umfang kann zwischen verschiedenen Speisen gewählt 
werden. Somit ist in bestimmten Lebenswelten eine Anmeldung oder 
Auswahl eines Menüs mit zeitlichem Vorlauf notwendig. 
SchülerInnen in weiterführenden Schulen, Studierende und Be-
rufstätige können dagegen jederzeit frei und spontan entschei-
den, ob sie die Angebote der Mensen oder Betriebsrestaurants 
nutzen [40, 42]. Dies erfordert mehr Flexibilität seitens der Be-
treiberInnen.
 Tabelle 1 zeigt den unterschiedlichen Verpflegungsumfang in 
den einzelnen Lebenswelten der GV.

Lebenswelt Potenzial Beispiele

Kitas, Schulen Vorbeugung und  
Verhinderung

zielgruppengerechter Speiseplan 
kostenfreier Zugang zu Wasser als Getränk für jeden Gast; 
Gemüse in mundgerechten Stücken 
zielgruppengerechte (Ess-) Umgebung 

Kinder- und Jugend-
heime

Firmen und öffent
liche Einrichtungen 

Bundeswehr 

Einrichtungen der 
Behindertenhilfe

Verbesserung und  
Vorbeugung

Gestaltung der Produktplatzierung und der Ausgabesysteme 
einladendes Ambiente des Betriebsrestaurants 
Informationsmaterialien/Kampagnen

Krankenhäuser Verbesserung und 
Vorbeugung

vielfältiges, die unterschiedlichen Kulturen und Ernährungsformen 
berücksichtigendes Speisenangebot 
Flexibilität in der individuellen Mahlzeitengestaltung 

Verbesserung auf die Verbesserung ernährungsmitbedingter Erkrankung ausge-
richtetes Speisenangebot (Diätetik, Sonderkostform) 

Stationäre Einrich-
tungen

Verbesserung vielfältiges, die unterschiedlichen Kulturen und Ernährungsformen 
berücksichtigendes Speisenangebot 
Flexibilität in der individuellen Mahlzeitengestaltung

Therapie niedrigschwelliger Zugang zu Getränken 
energie- und nährstoffreiche Getränke 
geruchsintensive Speisen (Verwendung von Kräutern) zur Anre-
gung der (Geschmacks-)sinne

Tab. 2: Potenzial der Verhaltens- und Verhältnisprävention in ausgewählten Lebenswelten (eigene Darstellung)
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Verhältnis- und Verhaltensprävention

Die GV hat aufgrund der großen Zahl der in den 
unterschiedlichsten  Lebenswelten erreichten Men-
schen und der verschiedenen Mahlzeitenformen 
grundsätzlich ein hohes Präventionspotenzial. 

Verhaltens- und Verhältnisprävention haben zum Ziel, ein Verhalten 
zu fördern, das zur Gesundheit von Individuen bzw. Gruppen beiträgt 
[43, 44]. 
In Bezug auf ernährungsmitbedingte Erkrankungen wie Adipositas, 
Diabetes mellitus oder koronare Herzkrankheiten dient eine darauf 
ausgerichtete Verpflegung der Verhinderung und Vorbeugung, der 
Verbesserung beziehungsweise auch Therapie solcher Erkrankungen.
Die Verhaltensprävention richtet sich dabei an das Individuum mit 
gezielten Informationen und Beratungen, um seine Kompetenz zu 
steigern. Die Verhältnisprävention hingegen zielt auf die Bedin-
gungen im Umfeld ab. Dazu gehört die Ernährungsumgebung 
(z. B. Speiseraum, Speisenausgabe), die auch die Akzeptanz und 
die Wertschätzung des Angebots sowie den Genuss steigert und 
über gesundheitsbezogene Prävention hinausgeht.
Auf die Verhältnisse ausgerichtete Maßnahmen wie z. B. Nudg
ing, verändern das Lebensumfeld bzw. Setting, sodass eine ge-
sundheitsfördernde Verpflegung leichter zugänglich wird [43, 44].
Das Potenzial der Verhaltens- und Verhältnisprävention ist in 
den Lebenswelten unterschiedlich ausgeprägt und abhängig vom 
Alter der VT. Während die GV in Kitas, Schulen sowie Kinder- 
und Jugendheimen auf die Vorbeugung und Verhinderung von 
ernährungsmitbedingten Krankheiten Einfluss haben kann, ist das 
Potenzial in Krankenhäusern und stationären Einrichtungen teil-
weise mit therapeutischen Ansätzen verknüpft ( Tabelle 2). 
Die Literatur greift Verhaltens- und Verhältnisprävention im Kontext 
von GV bisher nur in Ansätzen auf. Dabei werden Definitionen anderer 
Disziplinen angewandt, deren Übertragung in die GV durchaus zur 
Diskussion gestellt werden sollte. Darüber hinaus steht zur Diskus-
sion, inwieweit die in der Literatur dargestellte Trennung in Primär-, 
Sekundär- und Tertiärprävention auf die GV anzuwenden ist [45, 46].

Formale Vorgaben zur Qualität der GV 
In der GV sind in Bezug auf die Lebensmittelsicherheit, den Schutz vor 
Irreführung und Täuschung und die Information der VT rechtliche 

Vorgaben umzusetzen und einzuhalten. Hierzu 
zählen u. a. die Lebensmittel-Basisverordnung 
[47], das Lebensmittel- und Futtermittelgesetz-
buch [48] sowie die Lebensmittelinformations-
verordnung [49] mit der nationalen Lebensmit-
telinformations-Durchführungsverordnung 
[50]. Hygiene und Infektionsschutz werden in 
der VO (EG) Nr. 852/2004 und 853/2004 über 
Lebensmittelhygiene, Lebensmittel tierischen Ur-
sprungs sowie national in der Lebensmittelhy-
giene-Verordnung und dem Infektionsschutzge-
setz geregelt [51, 52].
Weitere Vorgaben zur Qualität der Verpfle-
gung sind teilweise lebenswelt-, länder- und 
trägerspezifisch festgelegt. 
• �Im Segment Education werden Anforderun-

gen an die Qualität der Angebote in Kitas und 
Schulen in unterschiedlichem Ausmaß in lan-
desspezifischen Regelungen definiert. 

• �Für das Segment Business sind in der Kanti-
nenrichtlinie des Bundes [53] Vorgaben für 
seine Dienststellen festgelegt, die Bundeslän-
der regeln dies jeweils gesondert. 

• �Im Segment Care ist die Verpflegungsqualität 
in der Krankenhausversorgung, der statio-
nären Rehabilitation und der stationären Al-
tenhilfe unter anderem im „Expertenstandard 
Ernährungsmanagement zur Sicherung und 
Förderung der oralen Ernährung in der Pflege 
des Deutschen Netzwerks für Qualitätsent-
wicklung in der Pflege“ festgeschrieben [54]. 
Der Standard ist auf einer Meta-Ebene an-
gesiedelt. Er richtet sich primär an die Pflege 
und stellt keine konkreten Anforderungen an 
die Qualität des Speisenangebots. 

• �Für den Justizvollzug legen alle 16 Bundes-
länder über die Justizministerien in ihren 
jeweiligen Verpflegungsordnungen fest, wie 
die Speisen- und Getränkeversorgung zu er-
folgen hat [33].

Als etabliertes Instrument zur Lenkung der 
Verpflegungsqualität gelten die DGE-Quali-
tätsstandards für die Gemeinschaftsverpfle-
gung [55]. Sie bilden den Maßstab für die 
Qualitätsentwicklung und die Qualitätssiche-
rung und werden für Kitas, Schulen, Betriebe, 
stationäre Senioreneinrichtungen & Essen 
auf Rädern, Klinken und Krankenhäuser he-
rausgegeben. DGE-Qualitätsstandards werden 
auch in Vergabeverfahren zur Festlegung der 
Verpflegungsqualität herangezogen. In den 
Ländern Berlin, Bremen, Hamburg, Saarland 
und Thüringen ist die Einhaltung für Schulen 
verpflichtend. In Thüringen gilt dies auch für 
Kitas.

Übs. 1: �Qualitätskriterien für Verpflegungssysteme

Strukturqualität
   – �Aufbauorganisation mit festgelegten Zuständigkeiten und 

Verantwortlichkeiten
   – Raum- und Geräteausstattung
   – Personelle Ressourcen (Anzahl und Qualifikation)
Prozessqualität
   – Effizienter Ressourceneinsatz
   – Effiziente und flexible Arbeitsabläufe 
Ergebnisqualität
   – Nährstoffgehalt und Sensorik
   – Vielfalt und Abwechslung der Angebote
   – Zufriedenheit von KundInnen- und MitarbeiterInnen
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Organisation 

Zur betrieblichen Organisation der GV werden 
die Begriffe Verpflegungssystem, Küchensys-
tem, Speisenproduktionssystem voneinander 
abgegrenzt. Ebenso werden Formen der Be-
wirtschaftung differenziert. Die Betrachtung 
aller Prozesse, Professionen, Schnittstellen und 
Managementbereiche gehören gleichermaßen 
zu den organisatorischen Grundlagen der GV.

Verpflegungssystem
Der Begriff Verpflegungssystem wird in der 
Fachliteratur unterschiedlich definiert und 
teilweise mit dem Begriff Speisenproduktions-
system gleichgesetzt. Weitere Definitionen rei-
chen von der vereinfachten Beschreibung der 
Prozesskette bis hin zu einer dezidierten Auf-
schlüsselung der Teil- und Subsysteme in der 
GV [42, 56, 57].
In den folgenden Ausführungen wird das Ver-
pflegungssystem in Küchen- und Speisenpro-
duktionssysteme unterschieden. Dabei ist der 
gesamte Prozess von der Planung (Angebots- 

und Speiseplanung, Personalbedarfs- und -einsatzplanung), dem 
Einkauf der Lebens- und Betriebsmittel, der Vor- und Zubereitung 
der Speisen, deren Kommissionierung und Ausgabe bis zum Rei-
nigen und Entsorgen in die Betrachtung einzubeziehen ( Abbil-
dung 2). 

Die Qualität eines Verpflegungssystems kann anhand der in 
 Übersicht 1 dargestellten Kriterien bewertet werden [58].

Küchensystem
Das Küchensystem beschreibt die organisatorische Struktur einer 
Verpflegungseinrichtung und ist durch die Kopplung/Entkopp-
lung von Speisenproduktion und Ausgabe und dem Umfang der 
ausgeführten Prozessschritte gekennzeichnet. Speisen können de-
zentral vor Ort oder in einer außerhalb der Einrichtung liegenden 
Zentralküche vorbereitet und produziert werden [57]. Dabei kön-
nen Lebensmittel mit unterschiedlichem Grad an Vorverarbeitung 
eingesetzt werden. Die Küchen können autark oder als Zentralkü-
chen agieren, die Verteiler oder Relaisküchen beliefern:
• �Einzelküche (Zubereitungsküche): Speisen werden vor- und zu-

bereitet und in der eigenen Einrichtung ausgegeben.
• �Zentralküche: Speisen werden zubereitet und (auch) in einer 

oder mehreren externen Einrichtungen über Verteiler- und Re-
laisküchen ausgegeben.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Verpflegungssystem
Küchensystem

Speisenproduktionsverfahren

Prozesskette
Speise-
planung Einkauf Zubereitung Ausgabe

Entsorgung
& Reinigung

Planung   
& Vergabe

Verpflegungskonzept

Abb. 2: Verpflegungssystem und Prozesskette in der GV (eigene Darstellung) [59–61]

Speisenproduktionsverfahren

Cook & Serve Cook & Hold Cook & Chill Cook & Freeze

Ausgeben

Garen

Vorbereiten

Ausgeben
≥ 60 °C

Garen 
< 100%

Vorbereiten

Kommissionieren 
≥ 70 °C

Warmhalten 
≥ 60 °C, ≤ 3 Std.

Ausgeben
≥ 60 °C

Garen 
< 100%

Vorbereiten

Schnellkühlen 
< 4 °C, 90 Min.

Kühllagern 
0-3 °C

Regenerieren 
≥ 72 °C, 2 Min.

Ausgeben
≥ 60 °C

Garen
< 100 %

Vorbereiten

Tiefkühllagern 
≤ -18 °C

Regenerieren 
≥ 72 °C, 2 Min.

Tiefgefrieren 
< 0 °C, 90 Min.
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• �Verteilerküche: Ausschließlich aus einer Zentralküche warm 
und kalt angelieferte Speisen werden ggf. noch gemischt (z. B. 
Salate) und ausgegeben.

• �Relaisküche: Aus der Zentralküche werden aufwendige 
und unempfindliche Speisen (Suppen, Eintöpfe, Schmorge-
richte) warm oder gekühlt angeliefert. Vorgeschnittene Salate 
und Komponenten für Desserts werden gekühlt angeliefert. 
Empfindliche und wenig aufwendige Speisekomponenten (z. B. 
Kurzgebratenes, Beilagen, Salate, Desserts) werden vor Ort pro-
duziert. Gekühlt angelieferte Warmspeisen werden vor Ort re-
generiert.

Speisenproduktionssysteme
Das Speisenproduktionssystem beschreibt die Art und Weise, wie 
Speisen zubereitet und ggf. bis zur Ausgabe behandelt werden. Die 
Unterschiede bestehen hinsichtlich der einzelnen Prozessschritte in 
Abhängigkeit von der thermischen, zeitlichen und/oder räumli-
chen Kopplung/Entkopplung der Speisenproduktion und der Aus-
gabe [57]. Hier gelten unterschiedliche Vorgaben zu Temperaturen 
und Zeiten in den Produktionsschritten ( Abbildung 2). 
• �Cook & Serve-Verfahren: Produktion und Ausgabe der Speisen 

sind thermisch, zeitlich und räumlich miteinander gekoppelt. 
Die Speisen werden nach dem Garen ausgegeben (maximale 
Warmhaltezeit 30 Minuten).

• �Cook & Hold-Verfahren: Produktion und Ausgabe der Speisen sind 
thermisch gekoppelt; Ausgabe erfolgt nach einer Warmhaltezeit von 
maximal 3 Stunden und ermöglicht durch die zeitliche Entkopplung 
einen Transport in andere Einrichtungen (räumliche Entkopplung).

• �Cook & Chill-Verfahren: Die Speisenkomponenten werden nach 
dem Garen schockgekühlt (thermische Entkopplung) und kön-
nen über mehrere Tage gekühlt gelagert werden. Hierdurch 
kann die Ausgabe zeitlich und damit auch räumlich von der 
Produktion entkoppelt werden. Vor der Ausgabe werden die 
Speisen regeneriert. 

• �Cook & Freeze-Verfahren: Die Speisenkomponenten werden nach 
dem Garen schockgefroren und vor der Ausgabe regeneriert. 
Tiefgefrorene Speisen können mehrere Monate tiefgekühlt ge-
lagert werden. Dieses Verfahren wird in größerem Umfang nur 
in spezialisierten Betrieben umgesetzt.

Während Zentralküchen bspw. Cook &  
Chill in „Reinform“ umsetzen, kommen in Ein-
zelküchen häufig mehrere Speisenproduktions-
systeme parallel zum Einsatz. So können Kü-
chen, die überwiegend nach dem Cook & Serve-
Verfahren arbeiten (z. B. Betriebsgastronomie, 
Mensen), aufwendige Produktionsschritte 
zeitlich verlagern oder bei wiederkehrenden 
Angeboten die Produktion bündeln. Bei kurzen 
Transportwegen von der Zentralküche in eine 
Verteiler- oder Relaisküche kann das Cook &  
Hold-Verfahren eingesetzt werden. Dieses Ver-
fahren wird angewendet, wenn keine eigene 
Küche in der Einrichtung zur Verfügung steht 
(z. B. Kita, Schule). Die Speisen werden in die-
sem Fall in einer Zentralküche produziert und 
warm an die Ausgabestelle geliefert. Bei weite-
ren Entfernungen oder wenn ein längerer Zeit-
raum zwischen Produktion und Ausgabe zu 
überbrücken ist, kommen Cook & Chill- oder 
Cook & Freeze-Produkte zum Einsatz (z. B. im 
Krankenhaus). Der Transport sollte in ge-
kühltem bzw. tiefgekühltem Zustand erfol-
gen. Zur Einhaltung der Temperaturvorgaben 
werden neben Thermoporten aktiv oder pas-
siv gekühlte oder beheizte Transportsysteme 
eingesetzt. Einige Systeme ermöglichen die 
Regeneration während des Transports oder in 
der Einrichtung, die die Speisen ausgeben. Die 
Temperaturvorgaben sind auch bei der Porti-
onierung der Speisen (z. B. tablettierte Speisen 
im Krankenhaus) einzuhalten, die direkt nach 
der Produktion sowie vor oder nach der Rege-
neration der Speisen erfolgen kann. 

Bewirtschaftungsformen
Die Bewirtschaftungsform legt fest, welche 
Leistungen und Strukturen vom Betreibenden 
und welche vom Bewirtschaftenden erbracht 
und bereitgestellt werden.
• �Als Betreibende gelten dabei die Einrichtun-

gen und Betriebe, in denen Personen ver-
pflegt werden. 

• �Bewirtschaftende hingegen können Ver-
pflegungsleistungen entlang der gesamten 
GV-Prozesskette von der Planung bis zur Rei-
nigung und Entsorgung ausführen [35, 62]. 

Die Verantwortlichkeiten von Betreibenden 
und Bewirtschaftenden können dabei variie-
ren. In der Praxis wird dabei hauptsächlich 
zwischen Eigenregie- und Fremdregiebetrieben 
unterschieden.
• �Ein Eigenregiebetrieb ist charakterisiert 

durch die Bereitstellung von Verpflegungs-
leistungen, der dazugehörenden räumlichen 
und technischen Ausstattung und relevan-
ten Ressourcen (z. B. Personal, Lebens- und 

Übs. 2: �Berufsfelder und Branchen, die an Planungs- und 
Managementaufgaben in der GV beteiligt sind

• Vergabe- und Haushaltsrecht
• Küchenfachplanung
• Architektur und Ingenieurwesen
• Hauswirtschaft
• Gastronomie
• Diätetik
• Ökotrophologie
• Betriebswirtschaft
• Informationstechnik
• Gebäudetechnik
• Pädagogik
• Pflege
• Medizin
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Betriebsmittel) ausschließlich durch den Be-
treibenden [62].

• �Fremdregiebetriebe sind durch die Verteilung 
von Leistungen, Ausstattung und Ressourcen 
auf Betreibende und Bewirtschaftende ge-
kennzeichnet. In aller Regel stellt der Betrei-
bende die räumlich-technische Ausstattung 
(Küchenbetrieb) und einen Teil der Ressour-
cen (z. B. Strom und Wasser) dem Externen 
(z. B. Contract-Caterer, PächterIn) zur Ver-
fügung. Der Contract-Caterer übernimmt die 
Speiseplanung (teilweise nach Vorgaben des 
Betreibenden), die Lebensmittelbeschaffung 
und stellt das Personal. Leistungen zur In-
standhaltung des GV-Betriebs oder beispiels-
weise zur Reinigung und Entsorgung werden 
individuell vertraglich vereinbart. 

Neben Contract-Catering gibt es weitere Mo-
delle, bei denen ein Dienstleistender die Einrich-
tung eigenverantwortlich bewirtschaftet und 
das Personal stellt [62]. Zu weiteren Formen 
der externen Bewirtschaftung gehören z. B.:
• �Fremdmanagement: Managementvertrag mit 

personeller Weisungsbefugnis eines externen 
Managements

• �Service GmbH: Von GesellschafterInnen ge-
gründetes rechtlich eigenständiges Un-
ternehmen. Sie sind meist auch die Kapi-
talgeber. BetreiberInnen im Segment Care 
gründen ein Cateringunternehmen als Toch-
tergesellschaft.

• �Service-Verein: Rechtlich eigenständige Rechts-
person ohne Mindest- und Haftungsvermö-

gen. Im Segment Education in Form von Fördervereinen in der 
Schulverpflegung zu finden.

Prozesse, Professionen und Managementbereiche
GV erstreckt sich neben den herkömmlichen Prozessstufen ( Ab-
bildung 2) auf weitere Prozesse. Zu den sogenannten vorgeschal-
teten Prozessen gehören die Küchenplanung und die Vergabe der 
Verpflegungsleistung. Vergabe beinhaltet in Leistungsbeschrei-
bungen die Qualität und Umfang des Angebots festzuschreiben, 
um DienstleisterInnen eine profunde Kalkulationsgrundlage zu 
gewährleisten.
Der Bereich der Küchenplanung bedingt die Expertise von Küchen-
planerInnen, ArchitektInnen und IngenieurInnen. 
Aufgrund der Komplexität und der Heterogenität der Planungs- 
und Managementaufgaben sind in der GV unterschiedliche Profes-
sionen angesiedelt. Als Profession wird in diesem Zusammenhang 
die jeweilige i. d. R. spezifische (berufliche) Qualifikation beteiligter 
Personen verstanden, unabhängig von der betrieblichen Zugehö-
rigkeit.  Übersicht 2 zeigt relevante Berufsfelder und Branchen, 
aus denen die Professionen hervorgehen.

Verpflegungsmanagement

Ressourcen Prozesse und Strukturen

•Personalmanagement
•Kostenmanagement
•Warenwirtschafts-
management

•Energiemanagement
•Umweltmanagement
•…

•Facilitymanagement
o Logistik
o Instandhaltung

•Hygienemanagement
o HACCP
o Schulung / Belehrung

•Qualitätsmanagement
o Normen / Standards
o Zertifizierung

•Customerrelationship-
management
o VT-Feedback
o VT-Zufriedenheit

•…

Schnittstellen
-management

Anspruchsgruppen

Abb. 3: Managementbereiche der GV (eigene Darstellung) 

Die Fachgruppe Gemeinschaftsverpflegung der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung e. V. (DGE) setzt sich für eine Verbesserung 
des fachspezifischen Austausches in Wissenschaft und Praxis und 
der Sichtbarkeit der GV ein. Die Steuerungsgruppe GV ist die aktive 
Vertreterin der Fachgruppe. Sie übernimmt die Koordination der 
wissenschaftlichen und fachlichen Arbeit. Der fachliche Austausch 
findet im Rahmen von DGE-Arbeitsgruppen zur Außer-Haus-Ver-
pflegung statt. Dieser Fachbeitrag wurde von der Steuerungs-
gruppe GV initiiert. Die AutorInnen sind Mitglieder der Steue-
rungsgruppe GV. Leitbild der Fachgruppe der DGE-Fachgruppe 
Gemeinschaftsverpflegung unter:  www.dge.de/fileadmin/
public/doc/wueu/LB-FG-Gemeinschaftsverpflegung.pdf
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Verpflegungsmanagement umfasst eine Vielzahl von Managementbe-
reichen zur Lenkung (z. B. Analyse, Planung, Kontrolle) von Prozessen 
sowie zur Optimierung und zum Erhalt betrieblicher Strukturen. In 
der Literatur ist eine vollständige systematische Darstellung aller Ma-
nagementbereiche für die GV nicht beschrieben. Die in  Abbildung 3 
dargestellte Systematik zeigt Ressourcen, Prozesse und Strukturen als 
übergeordnete betriebliche Managementbereiche auf, wenngleich viele 
Managementbereiche in direktem Bezug zueinander stehen.
Die Relevanz der Anspruchsgruppen geht über innerbetriebliches 
Management hinaus. Die GV berücksichtigt Schnittstellen verschie-
dener Anspruchsgruppen ebenso wie Schnittstellen unterschiedli-
cher Professionen. Ergänzend zu den Ausführungen im Abschnitt 
„Zielgruppenorientierung“ gehören beispielsweise BetreiberInnen, 
TrägerInnen, VT, Führungskräfte, Verbände, Institutionen, Auf-
sichtsbehörden auch zu den Anspruchsgruppen [63].

Das Schnittstellenmanagement nimmt eine zentrale Rolle ein. Es ist 
als eine kontinuierliche prozessübergreifende Managementaufgabe 
anzusehen. Als Schnittstellenmanagement wird im Grundsatz die 
Gestaltung, Lenkung und Entwicklung an Berührungsstellen (= 
Schnittstellen) in Systemen bezeichnet. Schnittstellenmanagement 
in der GV beinhaltet die Steuerung kontinuierlicher Information 
und Kommunikation, die Vermittlung unterschiedlicher Interes-
sen verbunden mit dem Ziel, einen koordinierten Beitrag zur Qua-
litätssicherung zu leisten [64].
Als ein Instrument des Schnittstellenmanagements haben sich in den 
GV-Segmenten Care/Welfare „Ernährungsteams“ und im GV Segment 
Education der „Verpflegungs- oder Mensaausschuss“ etabliert [64, 65].
Die Interdisziplinarität der GV umfasst neben zahlreichen Profes-
sionen auch den Bezug zu angrenzenden Fachdisziplinen. Dazu 
gehören im Segment Education die Disziplinen Bildung und Er-
nährungsbildung. Insbesondere Public Health Nutrition hat eine 
segmentübergreifende Relevanz für die GV.

Ausblick und Fazit 

Der demografische und gesellschaftliche Wandel wird den Stellen-
wert der Gemeinschaftsverpflegung (GV) weiter erhöhen. Der Anteil 
älterer Menschen mit Unterstützungsbedarf in stationären Einrich-
tungen werden ebenso wie der Anteil an BewohnerInnen mit All-
ergien und Unverträglichkeiten ansteigen. Die seit 2014 steigende 
Zuwanderung wird in allen Segmenten noch mehr Flexibilität im 
Hinblick auf ein interkulturelles Speisenangebot erfordern. 
Die Außer-Haus-Verpflegung (AHV) verzeichnet seit Jahren stark 
rückläufige Zahlen an Auszubildenden, was zukünftig zu einem 
noch größeren Mangel an Fachkräften führen wird. Digitale Lösun-
gen für die GV können zur Entlastung des Personals von Planungs- 
und Dokumentationsaufgaben beitragen. Der Fachkräftemangel 
und die steigenden Anforderungen an die GV werden den Bedarf 
an Weiterbildungen für Fachkräfte und für angelernte Kräfte in der 
GV erhöhen.
Zu den aktuellen und künftigen Herausforderungen der GV gehören 
die Bewältigung der Corona-Pandemie und deren Folgen. Besonders 
davon betroffen sind aufgrund eingeschränkter Inanspruchnahme oder 
Schließung Vorsorge- und Reha-Einrichtungen, Schulen, Kitas, Mensen 

sowie Einrichtungen der Betriebsverpflegung. Zu 
den zukünftigen Auswirkungen der Änderungen 
in der Arbeitswelt auf die GV, insbesondere durch 
Homeoffice, kann zum aktuellen Zeitpunkt keine 
konkrete Aussage getroffen werden. 
Der von der Bundesregierung auf den Weg ge-
brachte Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreu-
ung für Kinder im Grundschulalter führt ab 2026 
zu einer Steigerung der Essenszahlen im Segment 
Education. Eine Steigerung der Essensbeteiligung 
ist auch in Einrichtungen zu erwarten, die ein 
kostenbeteiligungsfreies Mittagessen anbieten.
Durch die zunehmende Bedeutung der GV wächst 
das Potenzial zur Verbesserung der Gesundheit in 
der Bevölkerung. Das Potenzial der GV in Bezug 
auf Klimawandel und nachhaltiges Handeln zeigt 
u. a. das WBAE-Gutachten auf [66].
Die Bedeutung der Segmente mit Blick auf 
VT-Zahlen, Organisation der Küchen und Ver-
pflegungsprozesse sowie der Verpflegungsqualität 
kann aufgrund fehlender Daten nicht hinreichend 
dargestellt werden. Die Recherchen zu diesem Ar-
tikel zeigen die Notwendigkeit fachliche GV-be-
zogene Diskussionen anzustoßen und zu führen. 
Dies gilt beispielsweise für die Bedarfs- und Be-
dürfnisorientierung und den Kontext der Verhal-
tens- und Verhältnisprävention. Ein gemeinsames 
Begriffsverständnis fehlt zur Beschreibung der 
Aufbau- und Ablauforganisation. 
Die 2020 gegründete DGE-Arbeitsgruppe AHV 
ermittelt Forschungsbedarfe und setzt sich u. a. 
mit der Vereinheitlichung von Systematiken und 
Begriffen auseinander.
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